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Lernsituation 4 

Steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb 

§ 1 (1) Nr. 5 UStG

Ergänzen Sie den Lückentext mithilfe des Gesetzestextes. 

§ 1 (1) Nr. 5 i. V. m. § 1a (1) UStG innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt

    eines beweglichen körperlichen Gegenstands 

 aus

 in das Gebiet

 durch einen   , der die Lieferung gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens 
ausführt

 an  , der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt. 

Ursprungsland Bestimmungsland 
übriges  
Gemeinschaftsgebiet 

Lieferung Inland 

Lieferer Verwendung der Erwerber 

Aus der Sicht des liefernden 
Unternehmens liegt eine 

vor. 

Rechtsfolgen 

Aus der Sicht des Erwerbers 
liegt ein 
vor, der der Erwerbsbesteue-
rung unterliegt. Schuldner der 
USt ist der 
§ 13a (1) Nr. 2 UStG.

Ort des innergemein- 
schaftlichen Erwerbs 

§ 3d UStG

Vorsteuerabzug 
des Erwerbers 

Soweit der Empfänger zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist, 
kann er die Umsatzsteuer auf 
den innergemeinschaftlichen 
Erwerb als Vorsteuer abziehen 
(§ 15 (1) Satz 1 Nr. 2 UStG).

 



 Die Rechnung enthält nur 
den Nettowert der Waren 
Es erfolgt kein Umsatzsteu-
erausweis. 

ergänzende 
Pflichtangaben in der  
Rechnung des Lieferers 
§ 14a Abs. 3 UStG

Merke: Ein steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb im    setzt 
eine steuerbare, aber steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung im  voraus. 

Besteuerungsrecht 
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Fallsituation  
 
Der französischer Unternehmer F (Lyon) liefert am 05.10.2024 Handelswaren im Gesamtwert von 
10.000,00 € an den deutschen Unternehmer D (Krefeld) für dessen Unternehmen. Der deutsche Unter-
nehmer D bezahlt die Rechnung durch Banküberweisung am 25.10.2024 unter Abzug von 2 % Skonto. 
Prüfen Sie den Sachverhalt aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht für den deutschen Unternehmer D und 
aus Sicht des französischen Unternehmers F. Buchen Sie den Vorgang für den deutschen Unternehmer. 
 
Unternehmer D, Krefeld 
 

Umsatzart Ort des Umsatzes § Steuerbarkeit im Inland Steuerfreiheit BMG §/€ 

 

 

    

 
Soll € Haben € 
    
    

 
DATEV-Buchungszeile

 

Soll € Haben € 
    
    
    

 
DATEV-Buchungszeile 

 
 
Auszug aus der Umsatzsteuer-Voranmeldung 

 
 
 
 
 

 

  



Lernfeld 6                 Lernsituation 6.4 

30 
 

Auszug aus der Umsatzsteuer-Voranmeldung 

 
 
Unternehmer F, Frankreich 
 
 
  

 



Lernfeld 6                 Lernsituation 6.4 

31 
 

 
 § 1 (1) Nr. 5 i. V. m. § 1a (2) UStG innergemeinschaftliches Verbringen 
 
Fallsituation  
 
Der Möbelhersteller U mit Sitz in Deutschland unterhält in Frankreich eine Betriebsstätte. Er verbringt 
(befördert oder versendet) Waren von Deutschland zu seiner französischen Betriebsstätte zu seiner 
Verfügung, um sie dort auf Dauer einzusetzen („zur nicht nur vorübergehenden Verwendung“). Die 
Selbstkosten im Zeitpunkt des Umsatzes betragen 5.000,00 €.   
 

Frankreich  
 
                                                                    

Saarbrücken 

Möbelher-
steller U 

Möbelher-
steller U 

Betriebsstätte Sitz des  
Unternehmens 

Voraussetzungen § 3 (1a) UStG)  
 Unternehmer 
 Beförderung/Versendung eines Gegen-

standes 
zu seiner Verfügung 

 Ausgangsmitgliedstaat  
(Gemeinschaftsgebiet)  
 Bestimmungsmitgliedstaat  
(Gemeinschaftsgebiet) 

 zur nicht nur vorübergehenden Verwen-
dung 

 
Rechtsfolge 
§ 3 (1a) UStG stellt das „Verbringen“ einer Lie-
ferung gegen Entgelt gleich.  
 
Voraussetzungen § 1a (2) EStG 
 Verbringen eines Gegenstands des Unter-

nehmens 
 durch einen Unternehmer zu seiner Ver-

fügung  
 aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet 
 in das Inland 
 zur nicht nur vorübergehenden Verwen-

dung 
 
Rechtsfolge 
§ 1a (2) UStG stellt das „Verbringen“ einem in-
nergemeinschaftlichen Erwerb gegen Entgelt 
gleich.  

 
 Ausgangsmitgliedstaat   

Art des Umsatzes: 

                           

Ort des Umsatzes:   

         Steuerbarkeit: 

        

Steuerfreiheit:   

  

 Bestimmungsmitgliedstaat   

Art des Umsatzes: 

  

  

Ort des Umsatzes:    

Steuerbarkeit: 

  

Bemessungsgrundlage:  

  

 

 
 
 
 
 
 

 

Lieferung 

Besteuerungsrecht 
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Übungen 
1. Ein Unternehmer D, Freiburg, holt mit eigenem Fahrzeug die in seiner Betriebsstätte in Frank-

reich hergestellten optischen Geräte für den Verkauf in Deutschland ab. Die Selbstkosten der 
Waren zum Zeitpunkt des Umsatzes betragen 15.000,00 €. Der Verkaufswert der Waren beträgt 
25.000,00 € netto. Beurteilen Sie die Abholung der Waren aus deutscher Sicht.  

 
Unternehmer D, Freiburg 
 

Umsatzart Ort des Umsatzes § Steuerbarkeit im Inland Steuerfreiheit BMG §/€ 

 

 

 

    

 
2. Aus seinem Lager in Trier (Deutschland) liefert Unternehmer U an seine Zweigstelle in Luxemburg 

Edelstahlgriffe zur nicht nur vorübergehenden Verwendung. Die Selbstkosten der Waren zum 
Zeitpunkt des Umsatzes betragen 1.200,00 €-. 

 
Unternehmer U, Trier 
 

Umsatzart Ort des Umsatzes § Steuerbarkeit im Inland Steuerfreiheit BMG 
§/€ 
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 § 1 (1) Nr. 5 i. V. m. § 1b UStG        

 
 
Grundsatz: Besteuerung im Bestimmungsland (Bestimmungslandprinzip) 
 

Übriges Gemeinschaftsgebiet Inland übriges Gemeinschaftsgebiet 

  
Erwerb durch Privatperson/Endverbraucher 
ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Lieferung durch Privatperson 
ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

 
§ 1b „Erwerb neuer Fahrzeuge 
durch Nichtunternehmer ist […]  
innergemeinschaftlicher Erwerb“ 
  
§ 1 (1) Nr. 5 i. V. m. § 1b  
 
Ort des Umsatzes § 3d „Endort“ 
 
Ergebnis 
 Private Erwerber neuer Fahrzeuge werden wie 

Unternehmer behandelt § 1b UStG  
 Somit liegt aus Sicht des Erwerbers ein steuerba-

rer und steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher 
Erwerb vor. 

 
Rechtsfolgen 
 Erwerber ist Steuerschuldner § 13a (2) Nr. 2 UStG 
 Anmeldung und Abführung der Steuerschuld für 

jeden steuerpflichtigen Erwerb am 10. Tag nach 
dem Erwerb an das zuständige Wohnsitzfinanz-
amt des Erwerbers; Verfahren der  
  

 Erwerbsteuer ist nicht als Vorsteuer abziehbar 
mangels fehlender Unternehmereigenschaft des 
Erwerbers 

 Sicherung des Steueranspruchs durch Kontroll-
mitteilungen der Zulassungsbehörden 

 

 
§ 2a „Nichtunternehmer 
wird wie ein Unternehmer behandelt“ 
 
 
§ 1 (1) Nr. 1 i. V. m. § 2a UStG 
 
Ort des Umsatzes § 3 (6) „Startort“ 
 
Ergebnis 
 steuerbare innergemeinschaftliche Lieferung 
 aber  

steuerfrei § 4 Nr. 1 b i. V. m. § 6a (1) Nr. 2 c UStG 
 
 
 
Rechtsfolgen 
 Für jede innergemeinschaftliche Lieferung eines 

neuen Fahrzeugs ist nach der Fahrzeuglieferungs-
Meldepflichtverordnung eine Meldung an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln  

 

 

 

  
 

Fahrzeugart Motorbetriebene 
  Wasserfahrzeuge Luftfahrzeuge 

Bedingungen • mehr als 48 ccm 
Hubraum oder 

• mehr als 7,2 kW Leis-
tung 

• mehr als 7,5 m Länge • mehr als 1.550 kg 
Starthöchstmasse 

Inbetriebnahme 
(i.d.R. Zeitpunkt der 
Zulassung) 

• nicht mehr als 6 Mo-
nate zurück  oder 

• bis zu 6.000 km 

• nicht mehr als 3 Mo-
nate zurück oder 

• bis zu 100 Betriebs-
stunden 

• nicht mehr als 3 Mo-
nate zurück oder 

• bis zu 40 Betriebs-
stunden 

 
  

Privatperson 
ist Lieferer 

Privatperson 
ist Erwerber 
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Übung 
Die in Lübeck ansässige Privatperson P erwirbt in Dänemark ein Neufahrzeug zu einem Preis von 
30.000,00 € bei einem Fahrzeughändler. Das Fahrzeug wird nach Deutschland verbracht und zugelas-
sen. Die Rechnung des dänischen Fahrzeughändlers enthält keine Umsatzsteuer.  
 
Privatperson P, Lübeck 
 

Umsatzart Ort des Umsatzes § Steuerbarkeit im Inland Steuerfreiheit BMG §/€ 

 

 

    

 
Auszug aus dem Formularvordruck Umsatzsteuererklärung Fahrzeugeinzelbesteuerung USt 1B 
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